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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Vertrag über die Unterhaltung einer Dostdampfschiffsverbindung zwischen dem

Schutzgebiete Deutsch-Meuguinea einerseits und Hongkong sowie dem australischen

Festland anderseits.

4 Zwischen dem Reichskanzler Fürsten von Bülow, handelnd im Namen des Reichs einer-

seits, und dem Norddeutschen Lloyd in Bremen, vertreten durch den Generaldirektor Dr. Wiegand

und den Direktor Heineken anderseits, ist heute nachstehender Vertrag abgeschlossen worden.

Artikel 1.

Der Norddeutsche Lloyd in Bremen verpflichtet sich, in Erweiterung der auf Grund des

Vertrags vom 15Ouober 1898 (Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 453) betriebenen Post-
2. September
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dampfschiffsverbindungen mit Ostasien und Australien eine Postdampfschiffslinie zwischen Simpsonhafen
im Schutzgebiete Deutsch-Neuguinea einerseits und Hongkong sowie Sydney anderseits zu betreiben.

Auf der Fahrt nach Hongkong und zurück sind das Festland von Neuguinea (Friedrich-
Wichelmshafen) und die Insel Jap anzulaufen.

Die Fahrten sind in Zeitabständen von vier Wochen auszuführen.

Die Geschwindigkeit der Fahrt muß im Durchschnitte mindestens elf Seemeilen betragen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, die seit dem Jahre 1906 eingerichtete Küstenschiffahrt,
ausgehend von Simpsonhafen, ohne Einschränkung weiterzuführen.

30. Oktober

Für die Dauer dieses Vertrags kommt die in dem Vertrage vom 12Schtember 1898

Artikel 1 Abs. 1 unter A 4 vorgeschriebene Anschlußlinie von Singapore nach dem Schutzgebiete von
Neuguinea in Wegfall.

Artikel 2.

Für die Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten empfängt, ceer Unternehmer vom
1. April 1908 ab aus der Reichskasse eine Vergütung von jährlich 230000Mk., „Zweihundert-dreißigtausend Mark“, zahlbar in monatlichen Teilbeträgen am letzten Tage — Monats.

Diese Vergütung wird insoweit gekürzt, als die vertragsmäßig bedungenen Fahrten nicht
zur Ausführung gekommen sind. Die Kürzung erfolgt — sei es, daß eine Fahrt ganz oder teilweise

ausgefallen ist — in der Weise, daß für jede gegenüber dem Fahrplane zu wenig zurückgelegte

Seemeile der auf sie rechnungsmäßig entfallende Betrag von den nächstfälligen Monatsbeträgen zur
Reichskasse einbehalten wird. Für die Berechnung der Entfernungen sind die im Fahrplan ent-

haltenen Festsetzungen der Seemeilenzahl maßgebend.

Artikel 3. «

Die Vorschriften der Artikel 3, 7, 8, 9, 10 Abs. 1 und 3, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 Abs. 1, 3 und 4, 27, 28, 29, 30, 31 Abs. 1, 4 und 5, 32, 33, 35 Abf. 3,

36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 des Hauptvertrags vom sI— 1898 finden entsprechende

Anwendung.
. Artikel 4.

Dieser Vertrag erstreckt sich auf die Zeit vom 1. April 1908 bis zum Ende März 1909.

Artikel 5.

Den gesetzlichen Stempel für die Ausfertigungen und Ergänzungen des Vertrags trägt der

Unternehmer.
Urkundlich ist gegenwärtiger Vertrag zweifach gleichlautend ausgefertigt und von beiden

Teilen unterschrieben und untersiegelt worden.

So geschehen

Norderney, den 22. Juli 1908. Bremen, den 17. Juli 1908.

Der Reichskanzler. Norddeutscher Lloyd.

(L. S.) gez. von Bülow. gez. Wiegand, gez. Heineken.

Verordnung des GCouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Ergänzung der Hafen-

ordnung von Daressalam.

Vom 3. Juli 1908.

In der Hafenordnung für den Hafen von Daressalam, gültig vom 1. September 1903

(Deutsches Kolonialblatt 1903, S. 511 ff.), erhält unter „Signalstation“ der § 16 folgenden Zusatz:

„Wenn ein einkommendes Schiff bei der an der SO.-Kante des Nord-Riffs liegenden

roten Spierentonne B angelangt ist, wird die zum Zeichen des Herannahens eines Schiffes an

dem Mast der Signalstation Ost-Fähr-Huk geheißte deutsche Handelsflagge bis zur Höhe der

Signalraa niedergeholt.
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Die auf dem Flottillengebäude der Boma das Signal von Ost-Fähr-Huk weitergebende

Signalflagge wird dann gleichfalls halb niedergeholt.“

Daressalam, den 3. Juli 1908.

Der Kaiserliche Gouverneur.

v. Rechenberg.

Verordnung des GCouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Hbänderung
des Jolltarifs.

Vom 18. April 1908.

Auf Grund des § 6 der Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet
vom 31. Januar 1903 wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Der zur Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet vom

31. Januar 1903 gehörige Tarif nebst sämtlichen dazu ergangenen Abänderungen und Ergänzungen

wird mit Ablauf des 19. Mai 1908 aufgehoben§2. Am 20. Mai tritt der in der Anlage enthaltene Zolltarif in Kraft.

Windhnk, den 18. April 1908.

. Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. v. Schuckmann.

— — Anlage.

Jolltarif vom 20. ai 1908.

Tarif-
*7“ Benennung der Gegenstände Zollsatz für 1 kg

A. Einfuhrzölle.

I. Tabak, Tabakfabrikate und TDabatersatstoffe.
1| Zigarren netto 5,00 Mk.

rara: Asten mit 2 v3 v
- ohne2Zigaretten . .. 40o00.

Tara: wie zu r. 1.

3 HPlattentabak brutto 4,00
4 Roher TabakinBlatter- oder anderer ðForm,Rauch-,gau-u. Schnupftabake netto 4,00

Tara: Kisten 25 v. H., Fässer 25 v. H.

5 Tabakersatzstoffe mit Ausnahme von Tagggga 4,00

Tara: Kisten 20 v. H., Fässer 20 v. O.

6 Daggag. ppppppfrutto10,00

II. Getränke.

7 Bier aller Art 0,15

8 Stille Weine 0,50

92Schaumweine ... 1,00-

Anmerkungen zu ar. 7 bis 9.

Sogenannte altholfrre Biere und Weine, auch wenn in ihnen

durch Nachgärung ein Alkoholgehalt bis einschließlich 1 v. H. nach
Tralles entstanden ist, sind gollfrei.

10 Branntwein aller Art mit einem Altoholgehalt biseinschliehlich 50 v.L
nach Tralles 1 Liter 4,00 Mk.
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Tarif-
Nr. Benennung der Gegenstände Zollsatz für1kg

11 Branntwein aller Art mit einem Alkoholgehalt von mehr als 50 v. H.

nach Tralles; alkoholhaltige Essenzen, Tinkturen und Auszüge zuGenußzwecken . .. 1 Liter 6,00 Mk.

12 Ather aller Art, einfache und zusammengesetzte zu Genußzwecken . 1-6,00-
Anmerkungen zu Nr. 10 bis 12.

1. Bei der Ermittlung des Literinhaltes von Flaschen, Kruken usw·
wird jedes angefangene Zehntelliter einer Flasche, Kruke usw. für

ün urvollesZehntel gerechnet und danach der gesamte Literinhalt
estgeste2. Zollfrei e

a) Spiritus in fester Form.
b) Der in Deutschland mit dem allgemeinen Denaturierungsmittel

zum menschlichen Genuß unbrauchbar gemachte Spiritus unter
der Bedingung der Verwendung zu Brenn-, Motor= oder ge-

werblichen Zweckenie Abfertigung des denaturierten Sprits zum freien Verkehr
darsdnur bei den Zollämtern an der Seegrenze erfolgen, sofern

die Beteiligten nicht bereit sind, denselben wie Branntwein zu
verzollen.

) Spiritus zu wissenschaftlichen Zwecken, erforderlichenfalls unter
Nachweis der Verwendung.

4) Spiritus und Ather sowie- alkohol- und “therhaltigeFlüssigkeiten
zu Heilzweckeni
Drogerien und ähnlichen Betrieben auf tt uu
nötigenfalls unter UÜberwachung der Verwendung. Nähere Be-

liimmungen über die Überwachung der Verwendung breiben
vorbehalt

nKe) Essenzen, Tinkturen und Auszüge zur Herstellung vonErfrischungs-
getränken mit einem Alkoholgehalt von nicht mehrals 3 v. H.
nach Tralles.

III. Tiere und tierische Erzeugnisse.

13 Lebendes Rindvieh für Schlachtzwecke 1 Stück 30,00 Mk.

14 Lebende Hammel und Karpater. 5,00
15 Frisches Fleisch von Vieh, auch gekühlt oder gefroren brutto 0,40 -

Anmerkung zu Nr. 15.

Fleisch, welches lediglich zur Erhaltung mit Salz bestreut, mit Salz-
wasser begossen oder mit ähnlichen Mitteln behandelt worden ist, wird
wie frisches Fleisch behandelt.

16 Milchbutter und Margarine 0,50

IV. Nahrungs= und Genußmittel, anderweitig nicht genannt.

17 Zucker (Rohr-, Rüben-, Stärke= und Fruchtzucker sowie andere gärungs-
fähige Zuckerarten in jeglicher Form, auch Sirup und Melasse) 0,10

V. Feuerwaffen und Munition.

18 Ein= und mehrläufige Hinterladergewehre sowie Lause zu solchen . IStück20,00-
19 Sonstige Feuerwaffen einschließlich der Teschins . 1-5, -

AmnerlnngzueroI
Pistolen mit anbringbarem, sogenanntem Anschlagkolben sind wie

Gewehre zu verzollen.

20 Pulver aller Art, Zündhütchen. brutto 1,00 =
21 Schrot . - „10 =

22 JPatronen und Patronenhülsen . -0,20-
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Tarif- *-P• .
Benennung der Gegenstände Zollsatz für1kg

VI. Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse.

23 Zündhölzer aller Art. brutto 0,50 Mk.
24 Parfümerien und kosmetische Mittel aller Art, auch allohol- und ätherhaltig netto 5,00 =

Tara: Kisten 15 v. H.

Anmerkung zu Nr. 24.

Hierzu gehören unter anderem: Schönheitsmittel (wie z. B.

Haarfärbemittel sowie, Haut= und andere Verschönerungsmittel); Kopf-,Mund= und Zahnwasser; wohlriechende oder zurVerbreitung von

Wohlgeruch dienende MWhice (Esienzen= Tinkturen, Extrakte) und Wasser.
Zollfrei bleiben: Seifen aller Art

25 -Alkohol= und ätherhaltige Arzneiwaren, soweit sie nicht nach Ziffer 2 4

der Anmerkungen zu Tarif-Nr. 10 bis 12 zollfrei zu belassen sind 5,00 =

Tara: Kisten 15 v. H.

B. Ausfuhrzölle.

1 Weibliches Rindvrite ’81Stück 20,00 Mk.

2 Weibliches Kleinvieh Schafe, Ziegen)mit usnahme derAngoraziegen . 11 — „00
3 Angoraziegen, männliche und weibliche . .1- 20,00 -

Anmerkung zu Nr. 3.

Dieser Ausfuhrzoll wird nicht erhoben bei der Ausfuhr nach solchen
südafrikanischen Staaten, welche die Ausfuhr von Angoraziegen mit
dem gleichen Zoll belasten.

4 Robbenfelle, Bobskins= .. .. . .11-- 15,00 -

5 Guano: Jahresausbeute: Zou bei einem Ammoniakgehalte von:

5 v.H.5—7 v.H.7—9v.H.über 9 v. H.
500 Tonnen und darunte — — — —

über 500 bis 1000 Tonnen 1,25 Mk. 3,00 Mk. 4,00 Mk. 5,00 Mk.
. 1000 = 2000 2,50 = 6,00 = 8,00 = 10,00 =

. 2000 Tonnen 5,00 2,00 = 16,00 = 20,00

für die Gewichtstonne.

Hersonalien.
A. K. O. vom 17. Juni 1908.

Seine Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht, dem Geheimen Regierungsrat
Markmann, früher vortragender Rat im Reichs-Kolonialamt, den Kronen-Orden 3. Klasse zu
verleihen.

Kaiserliche Schutztruppen.

Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika:

A. K. O. vom 14. August 1908.

Am 19. August aus dem Heere ausgeschieden und mit dem 20. August d. Is. in der

Schutztruppe angestellt:

Doering, Oberleutnant im Colbergschen Grenadier-Regiment Graf Gneisenau (2. Pommerschen)
und

Pabst v. Shain, Leutnant im Füsilier-Regiment General-Feldmarschall Graf Blumenthal (Magde-

burgischen) Nr. 36.
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Nach erfolgtem Ausscheiden aus dem XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps mit dem
20. August d. Is. in der Schutztruppe als Leutnants angestellt:

Die Königlich Württembergischen Leutnants:

v. Sick im Ulanen-Regiment König Wilhelm I. (2. Württembergischen) Nr. 20 mit einem Patent
vom 22. Juni 1901 D.l und

Dapvid im Füsilier-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, König von Ungarn (4. Württem-
bergischen)Nr.122miteinem Patent vom 27. Januar 1903 Rözr.

A. K. O. vom 18. August 1908.

Johannes, Major beim Stabe der Schutztruppe,
Schulz, Oberleutnant und

Dr. Dempwolff, Stabsarzt, — Gesuche um Belassung in der Schutztruppe auf weitere 2 Jahre

genehmigt.
Hösemann, Oberstabsarzt, der Abschied mit der gesetzlichen Pension und der Erlaubnis zum Tragen

der bisherigen Uniform bewilligt.
Falkenstein, Leutnant im Ulanen-Regiment von Schmidt (1. Pommerschen) Nr. 4, scheidet am

3. September aus dem Heere aus und wird mit dem 4. September d. IJs. in der Schutz-

truppe angestellt.
Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen)

vom 15. Juli 1908.

Dr. Dempwolff, Stabsarzt, im Anschluß an den bis zum 4. Juli d. Is. reichenden Heimatsurlaub
ein Nachurlaub von 6 Wochen erteilt.

Sbtruppe für Südwestafrika:
A. K. O. vom 18. August 1908.

Am 31. August aus der Schutztruppe ausgeschieden und mit dem 1. September d. Is.
im Heere angestellt:

v. Mejer, Oberleutnant im Infanterie-Regiment Graf Bose (1. Thüringischen) Nr. 31;

die Leutnants:

Schütte in der 4. Ingenieur-Inspektion, als Oberleutnant ohne Patent mit einem Dienstalter vom

19. Dezember 1907,

Eckhardt im Feldartillerie- Regiment General-Feldzeugmeister (1. Brandenburgüschen) Nr. 3 und
Pieper im Husaren-Regiment Fürst Blücher von Wahlstatt (Pommerschen)Nr.

Ein sechsmonatiger Nachurlaub zur Wiederherstellung der Gesundheit nach ke im Anschluß
an den bereits bewilligten neunmonatigen Heimatsurlaub bewilligt:

den Leutnants:

Frhrn. Geyr v. Schweppenburg vom 12. Juli d. Is. ab und
Riecker vom 11. August d. Is. ab

Schmidtborn, Hauptmann, unter Verleihung des Charakters als Major der Abschied mit der gesetz-

lichen Pension und der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform bewilligt.
v. Meien und v. Padberg, Leutnants, Gesuche um Belassung in der Schutztruppe auf weitere

3 Jahre genehmigt.

Am 31. August aus dem Heere ausgeschieden und mit dem 1. September d. Is. in der

Schutztruppe angestellt:
die Oberleutnants:

Geisler in der Maschinengewehr-Abteilung Nr. 5, kommandiert zur Dienstleistung bei der Landes-
aufnahme

Plinzner Nchen Regiment Graf zu Dohna (Ostpreußischen) Nr. 8 und
Berlin im Eisenbahn-Regiment Nr. 2.

Verfügung des Reichs-Kolonialamts (Kommando der Schutztruppen)
vom 11. August 1908.

Weiser, Prrvimtamtsoffem scheidet am 14. September d. Is. behufs Wiederanstellung im Bereiche
Königlich Preußischen Heeresverwaltung (beim Proviantamt in Cöln) aus der Schutz-

** aus.
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Schutztruppe für Kamerun.

A. K. O. vom 1. August 1908.

Professor Dr. Ziemann, Oberstabsarzt,nacherfolgtemAusscheiden aus der Marine als Ober-
stabsarzt in der Schutztruppe mit einem Patent vom 1. April 1904 angestellt.

Deutsch-Ostafrika.

Die Wiederausreise nach Ostafrika haben an-
getreten: am 10. August 1908: Maschinist Eid ner;
am 17. August 1908: die Gouvernementssekretäre

Schmeiser und Freitag, kommiss. Hauptzoll-
amtsvorsteher Fischer, Steuermann Giese und

Kanzlist Binding.

In Ostafrika vom Heimatsurlaub eingetroffen:
Rektor Blank, kommiss. Zollamtsassistent 2. Klasse
Mensing, kommiss. Bureauassistent 2. Klasse
Schneider, Polizeiwachtmeister Hunzinger,
Gouvernementssekretär Bagha und Kanzleigehilfe
Pfister.

Aus Ostafrika sind mit Heimatsurlaub einge-
troffen: Bautechniker Broß, Zollassistent 2. Klasse
Steiner, die Gouvernementssekretäre Strade-

mann und Klenze und Kanzleigehilfe Schäffer.

Die Wiederausreise in das Schutzgebiet haben
von Neapel aus angetreten:

am 27. Juli 1908: Feldwebel Wirbel, die

Sanitätssergeanten Holzapfel, Jenischewski
und Tschirch, Unteroffzier Seidel und Sa-

nitätsunteroffizier Rehwagen;
am 17. August 1908: die Hauptleute Jördens

und v. Langenn-Steinkeller und Stabsarzt

Ullrich.

Mit Heimatsurlaub ist am 14. August 1908
in Marseille eingetroffen: Unteroffizier Grau-
mann.

RKamerun.

Die Ausreise nach Kamerun haben angetreten
am 9. d. Mts.: die Sergeanten Glatte und

Schultze als Expeditionsunteroffiziere bei der

VYola-Croßschnellen-Expedition.

Im Schutzgebiet sind eingetroffen: Regierungs-
arzt Höhnel, Landmesser Seekamp, Materialien-
verwalter Gerlach und Lazarettgehilfe Schulz.

Die Wiederausreise in das Schutzgebiet haben
von Hamburg aus angetreten:

am 9. August 1908: Leutnant v. Frese, die

Sergeanten Porzig und Geßler, die Unter-
offiziere v. Versen und Piotrowicz;

am 25. August 1908: Leutnant v. Michaelis.

Mit Heimatsurlaub sind am 31. Juli 1908

in Hamburg eingetroffen: Feldwebel Krämer und

Sergeant Faulborn.

Togo.

Aus Togo sind mit Heimatsurlaub eingetroffen:
Oberleutnant Freude, Forstassessor Metzger,
Regierungslehrer Kottmann, Vermessungstechniker
Gärtner und Bureauassistent v. Podewils.

Deutsch-Südwestafrika.

Am 3. September tritt die Ausreise an: der

Bergbeamte und Geologe Dr. phil. Friedrich
Wilhelm Voit.

Im Schutzgebiet eingetroffen am 15. Juni d. Is.:
der Materialienverwalter Stellmacher.

Angenommen: Der bisherige Streckenaufseher
Michael Müller als Stationsverwalter, Schreiber
Valentin Wetzel als Hilfsgerichtsschreiber, Wil-

helm Schütt als Zustellungs= und Vollziehungs-
beamter, W. Gronwald als Krankenhanusverwalter
und Okonom.

Dem Schreiber Zemke ist vom 1. April d. Is.

ab Beamteneigenschazt beigelegt worden.

Am 12. August 1908 haben die nachgenannten

Polizeisergeanten die Ausreise nach Südwestafrika
von Hamburg aus angetreten: Friedrich Behnke,

Kurt Schacht, Oswald Ostermann, Richard
Quellmalz, Otto Buttkereit, Ewald Rey-
mann, Jacob Stein, Paul Genz, Karl Ar-

nold, Hermann Liedtke, Hugo Baudeck,
Heinrich Bachmann, Paul Lauerhaß, Paul
Bentzin, Hugo Jeske, Fritz Wichmann, Hans
Franken, August Olfermann, Josef Nowak,
Josef Ruhland,AugustNeie,OswaldMehnert,
Alfieri Wosnitza und Klaus Jipp.

Im Schutzgebiet sind als Polizeisergeanten
angenommen: Jakob Faath, Otto Neumann,
Albert Willbier, Arthur Adloff und Jürgen
Agge.

Abgereist sind mit viermonatigem Heimats-
urlaub: Am 20. Juni ab Swakopmund der Hilfs-

gerichtsschreiber Thiel; am 10. Juli ab Lüderitz-

bucht der Polizeisergeant Wollert und am 11. Juli
ab Swakopmund der Polizeisergeant v. Dufring.
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Deutsch-Neuguinea.

Der Sekretär Sigwanz hat die Geschäfte der
Station Nauru am 7. Mai d. Is. übernommen.

Der Bureaugehilfe Heisig ist mit Heimats-
urlaub aus Neuguinea eingetroffen.

Datriotische Gaben.

Für die zur Zeit in Südwestafrika befindlichen
Truppen ist weiterhin folgende freiwillige Gabe
eingegangen, für welche hiermit nochmals der
Dank des Kommandos ausgesprochen wird:

Von Herrn Oberrealschuldirektor Dr. Knabe
in Marburg 321,15 Mk.

Syenden für Errichmung eines Deunmals zu eyren der Gefallenen von Särswmestafrina.

5. Oiste.

Es spendeten Gaben (1908) am Mark Mark

1. 5.: Kriegerverein Kirchberg (Hessen) 1.— Übertrag 1189,56

- Kreis-Kriegerverband Wittingen 30,— 30. 5.: Landwehr-Verein ielichowo
4. 5.: A. H. A. H. der Turnerschaft (Kreis Schmiegel). 3,05

„Eberhardina“, Hannover 50,— 1. 6.: Preuß. Eisenbahn-Vereiniinzeitz 11,33
5. 5.: Offiziere des Beurlaubtenstandes - Gefr. Boronowsky sehem. Schutz= 6,.—

des Bezirkskommandos Burg. 25— - Hinderer truppe Süd= 6,—

7. 5.: Kreis-Kriegerverband Bochum - Serg. Hinze westafrika 6.—
« (Stadt). 160,— 3. 6.: Königl. Sächs. Militärverein in

9. 5 „Tägliche Rundschaus Berlin. 4.— Borna 5.—
11. 5.: Lehrer-Gesangverein Löhne in 4. 6.: Georg Weber, Neiße, Neue

Mennighüffen Berlinerstraße 56 5.—
Deutsche Kolonial-Geselcchaft, 10. 6.: Kreis-Kriegerverband Posen. 30,—
Abteilung Magdeburtg 32,2511. 6.: Bezirkskommando Frankfurt a.O0. 8.—

12. 5.: Leutn. d. Res. Heller,DresdenA. 20,— b . 6.: Kreis-Kriegerverband Mülbeim
13. 5.: Untersekundaner Josef Baar. 1.— (Rhein) Land 10,—

- Kreis-Kriegerverband Bielefeld Ingenieur F. Köstlin, Wein-
(Stadt und Land) 500,— heim a. d. Bergstraße 3.—

Kriegerverein Dramburg. 5.—7. 6.: Edwin Tietzsch, Berlin. 2,—
Königl. Sächs. Militärverein 20. 6.: Kommando der Schutztruppe für

„Kronprinz Albert“ inStollbers Südwestafrika 00,—(Erzgebirge) 5.—26. 6.: Gustav Kühn, Neuruppin („Mär-
14. 5.: Verein der Reichstreuen in kische Zeitung?“") 3,50

Theißen und Umgegend 5.— 5633. Gruppe l (Hermsdorbydes
15. 5.: „Deutsche Zeitung“, Berlin. 70,61 Kreis-Kriegerverbandes Nieder-
16. 5.: Dr. A. Rosenbauer, Königl. barnim 41,80

Gymnafialprofessor, Lohr 23,20 29. 6.: 5743/08. E. Karl Kayser,Rent-
19. 5.: Vereinder Badener, Neustadt a.. 5.— ner, Wiesbaden . 100,—
21. 5.: Fröhlich &amp; Wolff, Cassel 100,—.0 6.: Prof. Dr. Wackermam, Hanau 20,—

- Dr. med. Flade, Dresden N., 4. 7.: Provinzialverein in Magdeburg 5,—

Königsbäckerstraße 6. I. 5,05 6. 7.: Kriegerverein „Eisfeld“ i. Thür. 9,80
Friedrich Werner, Greiz i. V., 8. 7.: „Deutsche Zeitung“, Berlin 2,05
Reichenbacherstraße 91. 5.— - Max Heinrich, Dresden, Zirkus-

25. 5.: Königl. Landrat desManzfelder straße 40 85,20
Gebirgskreises. „45 Von drei Offizieren der Schutz

- Kriegerverband RotenburgFulda) 10,— truppe Kamerun 150,—

27. 5.: Adolf Klügel, Prof., Blanken- 16. 7.: Deutsche Kolonial=Gesellschaft,
burg a. H.. 3.— Abteilung Cöln a. Rh. 50,—

Verein ehemal. Kameraden des 17. 7.: W. Wollenlager,Steglit, Blens-
Ulanen-Regts. 4, Berlnn. 5.— burgerstraße 11 2.—

Zusammen 1189,56 Zusammen . 4154,29
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Mark

Übertrag 4154,29
Verein ehemaliger Kameraden
der Eisenbahnpioniere, Berlin

Schutztruppe Südwestafrika
 8.: Galvanoplastiker Max Qnitzdorf,

Berlin.. . ...

18. 7.:

20.—
1500,—

O *

7

Zusammen 5676,2

Mark

Übertrag 5676,29
Die preußischen Landmesser (durch
Landmesser Kater, Siegen) 294,—

5970,29Zusammen
Beim Kommando der Schutztruppen im Reichs-

Kolonialamt sind bis jetzt insgesamt an Beiträgen

eingegangen 32 376,62 Mk.

13. 8.:

##KHMichtamtlicher Teilsl##sllcbld

Nachrichten aus den deutschen Schutzgebieten.
(Abdruck der Nachrichten vollständig oder teilweise nur mit Quellenangabe gestattet.)

Togo.
Die Genichstarre in den nördlichen Bezirken

von Togo.

Von Dr. med. Jaffé.

Seit nunmehr drei Jahren tritt im Norden

des Schutzgebiets Togo, in den Bezirken Sokods-
Bassari und Mangu-Jendi, eine Krankheit in
epidemischer Form auf, die den Eingeborenen
angeblich bis dahin gänzlich unbekannt war. Es

sehlt ihnen, was allerdings auf ihre Unkenntnis
zurückzuführen ist, der Name für diese Krankheit,
die nach Schilderung der Symptome durch die
Eingeborenen und aus eigener Anschauung von

den Europäern auf die von der Heimat her be-

kannte Genickstarre gedeutet wurde. Die An-

schauung, daß diese Seuche früher nicht im Lande
war und als etwas gänzlich Neues von außen

her eingeschleppt worden wäre, ist jedenfalls
irrig — nach Mitteilungen zu schließen, die ich

über das vereinzelte Auftreten in früheren Jahren
in anderen Teilen Togos, z. B. in Kpandu,

erhielt. Daß vereinzelte Fälle im Norden des
Schutzgebietes früher der Beobachtung der mit
inneren Krankheiten wenig vertrauten Farbigen
entgingen, ist sehr wahrscheinlich. Erst das ge-
häufte Auftreten lenkte ihre Aufmerksamkeit auf
den Symptomenkomplex, der ihnen nun als etwas

ganz Unbekanntes auffiel. Eine andere Frage,

welches die Gründe für das epidemische Auftreten
der Krankheit in den letzten drei Jahren sind,
ob (aus unbekannten Ursachen) eine Virulenz=
steigerung des Erregers innerhalb des Schutzgebiets
stattgefunden hat oder eine Einschleppung eines
virulenten Erregers von außen her erfolgte, ist
mit Sicherheit in letzterem Sinne zu entscheiden.
Ein Blick auf den Weg, den die Seuche in den Vor-

jahren genommen, erbringt den Beweis. Die ein-

zelnen Daten verdanke ich den Angaben des Regie-

rungsrats Dr. Kersting. Das erste Auftreten
wurde vom Residenten von Sugu (Dahomey) in

Kandi im März 1906 gemeldet. Von französischer
Seite wurde damals nach vorliegenden Berichten

eine Einschleppung von der Karawanenstraße von

Sokoto angenommen. Hierzu sei bemerkt, daß den
Haussas die Krankheit bekannt ist. Mein Gewährs-
mann, der Songoaufseher Bassari, erzählte mir
von einem heftigen Auftreten der Krankheit in
Sokoto vor etwa vierundzwanzig Jahren, das er

selbst miterlebt haben will. Die Krankheit ist dort
unter dem Namen Alobs (übersetzt etwa: Krank-

heit, an der viele sterben) bekannt, soll in ein-

zelnen Fällen ständig vorkommen, im Abstande
längerer Zeiträume in heftigerem Maße auftreten
und dann viele Opfer fordern.

Das Auftreten der Seuche in Kandi ver-

anlaßte den Residenten von Sugu, die Grenze

zu sperren, das heißt, den Durchzug der Kara-
vanen von Sugu nach Togo zu verbieten, „um

das deutsche Gebiet vor der Seuche zu bewahren“.

Der dadurch zum Teil um den Norden von Togo

herum nach der Goldküste hin abgelenkte Kara-
wanenverkehr brachte den Krankheitsstoff nach
Gambaga in Mamprussi, und was durch die

beiderseitigen Absperrungen im Osten verhindert
war, geschah nun im Westen; es erfolgte die

Einschleppung von den genannten Teilen der

Goldküste her nach Moba im Bezirke Mangu-
Jendi, wo die Krankheit angeblich 500 Opfer

forderte, in diesem Jahre sich aber nicht mehr
weiter ausbreitete, da bald die Regenzeit einsetzte,
die offenbar für die Verbreitung und Entwicklung
des Krankheitsgiftes ungünstig ist. Die Über-
gangszeit von der Regen= zur Trockenperiode

1906 brachte ein Aufflackern der Seuche im

Osten des Sokodeébezirks. Auch hier handelte es
sich um Einschleppung vom Nachbargebiete, und zwar

von Logba her auf der Straße nach Kumeridsá
und Kutau, das sich an Markttagen eines

starken Besuches vom benachbarten Logba her
erfreut. Von Kumeridä wurden um die Weih-

nachtszeit 1906 die ersten Fälle gemeldet; es
erkrankten insgesamt 35 Personen, von denen 30

starben. In Kutau wurden 22 Individuen von

der Krankheit ergriffen, von denen 15 starben.
2
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